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Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen im Landkreis Sömmerda, Stand: 03.01.2024*

Amtlicher Teil

Stellenausschreibung der VG Gramme-Vippach

In der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach ist zum nächst 
möglichen Zeitpunkt die Stelle 

Sachbearbeitung (m/w/d) 
im Amt für Bürgerangelegenheiten 

(Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) 

neu zu besetzen. Bei der ausgeschriebenen Stelle handelt es sich 
um eine unbefristete Vollzeitstelle. 

Kernaufgaben der ausgeschriebenen Stelle sind insbesondere 
die Mitarbeit bei allgemeinen ordnungsbehördlichen Angelegen-
heiten, vor allem die Bearbeitung und der Vollzug von Gesetzlich-
keiten und Satzungen im Zusammenhang mit dem Ordnungswe-
sen, insbesondere
•	 der Erlass von Genehmigungen, Versagungen, ordnungsbe-

hördlichen Verfügungen,
•	 die Führung von Ordnungswidrigkeitenverfahren,
•	 Versammlungs- und Demonstrationsrecht,
•	 Sammlungen,
•	 	Obdachlosenangelegenheiten,
•	 	herrenlose Tiere/Fundtiere,
•	 	Jagd- und Fischereiwesen, 
•	 Benennung von Straßen, Wegen, Plätzen und dgl., sowie Haus-

nummernvergabe,
•	 	zentraler Ermittlungs- und Vollzugsdienst, insbesondere Fest-

stellung von Verstößen im Bereich des ruhenden Verkehrs oder 
im Bereich des Ordnungswesens sowie Überwachung des Voll-
zugs ordnungsrechtlicher Genehmigungen, Versagungen und 
Verfügungen,

•	 	kommunaler Winterdienst,
•	 	Straßenverkehrszeichen und sonstige Beschilderungen,
•	 	Vollzug ThürGefTierG,
•	 	Verkehrssicherungspflicht kommunaler Straßen und Bäume 	

sowie
•	 	Vollzug der örtlichen Baumschutzsatzungen.

Eine zukünftige Änderung des Dienstortes bzw. des wahrzuneh-
menden Aufgabenbereichs bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Unsere Anforderungen an Sie:
•	 mindestens abgeschlossene Ausbildung zum Verwaltungsfach-

angestellten, Verwaltungsfachwirt oder vergleichbare, dem 

Berufsbild des Verwaltungsfachangestellten oder Verwaltungs-
fachwirts entsprechende Berufsausbildung mit ausreichenden 
beruflichen Erfahrungen bei der Wahrnehmung des ausge-
schriebenen Anforderungsprofils oder alternativ vergleichbare 
Berufsqualifikation mit nachgewiesenen ausreichenden beruf-
lichen Erfahrungen in der öffentlichen Verwaltung,

•	 fachliche Kompetenz sowie Kenntnisse in den einschlägigen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften des ausgeschriebenen 
Anforderungsprofils,

•	 Verantwortungsbewusstsein sowie zielorientierte, gründliche 
und sorgfältige Denk- und Handlungsweise,

•	 hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Selbstän-
digkeit sowie

•	 stetige Fort- und Weiterbildungsbereitschaft.
•	 Besuch des Ausbildungslehrgangs für Bedienstete des kommu-

nalen Verkehrsüberwachungsdienstes bzw. zu weiteren Lehr-
gängen im kommunalen Ordnungs- und Vollzugsdienst (falls 
noch nicht vorhanden)

Der Besitz des Führerscheins Klasse B sowie die Bereitschaft zur 
Nutzung des eigenen Fahrzeugs im dienstlichen Interesse werden 
vorausgesetzt.

Das bieten wir Ihnen: 
•	 Die Eingruppierung erfolgt je nach Vorliegen der persönlichen 

Voraussetzungen nach TVöD Entgeltgruppe 6 bis 8. 
•	 Unterstützung während der Einarbeitung
•	 weitgehend flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten im Rah-

men der geltenden Dienstvereinbarung
•	 eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
•	 betriebliche Altersvorsorge
•	 nach TVöD Jahressonderzahlung im November, vermögens-

wirksame Leistungen, 30 Tage Erholungsurlaub im Jahr, Zah-
lung LOB

•	 Bewerbenden wird bei fehlender Qualifikation, bestehendem 
Interesse und den entsprechenden Voraussetzungen im Rah-
men einer vorab geschlossenen Qualifizierungsvereinbarung 
angeboten, sich zum/zur Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 
oder zum/zur Verwaltungsfachwirt/in (m/w/d) fortzubilden.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen 
Bewerbungsunterlagen (inkl. einschlägiger Abschluss- und Arbeits-
zeugnisse) bis zum 31. Januar 2024 an die

Straße Ortslage Zeitraum Behinderung Grund Umleitung

Kannawurf
südlich der B 86

13.01.2024
12.00 bis 16.00 Uhr

Vollsperrung des Ortes 
südlich der B 86 Faschingsumzug

*Änderungen auf Grund von kurzfristig notwendigen Verkehrssicherungsnaßnahmen nach Redaktionsschluss sind jederzeit möglich. 

Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten führen kurzzeitig zu Verkehrsraumeinschränkungen und werden örtlich abgesichert.

Im gesamten Kreisgebiet ist mit Verkehrseinschränkungen durch Baumschnitt- oder Fällarbeiten bzw. durch die Grasmahd zu rechnen. 

Im gesamten Kreisgebiet ist mit Verkehrseinschränkungen durch Straßensanierungsarbeiten (Oberflächenbehandlung) und Fahrbahnmarkierungsarbeiten 
auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zu rechnen.

Über die aktuellen Straßensperrungen können Sie sich auch im Internet unter www.landkreis-soemmerda.de informieren. Darüber hinaus finden Sie auf der 
Website des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr (https://bau-verkehr.thueringen.de/verkehr/strassenverkehr/baustellen) Verlinkungen zu den Bau-
stelleninformationssystemen des Freistaats Thüringen sowie der Autobahn GmbH des Bundes.
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•	 Teilzeitbeschäftigung (10 Stunden – Verteilung auf weniger als 
5 Tage pro Woche möglich)

•	 eine abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit
•	 zusätzliche tarifliche Leistungen wie z.B. Jahressonderzahlung, 

betriebliche Altersvorsorge, monatliche Sachbezüge
•	 Anspruch auf 30 Tage Erholungsurlaub

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugniskopien, Arbeitszeugnisse, etc.) senden Sie bitte bis zum 
31.01.2024 an folgende Adresse:

Verwaltungsgemeinschaft Straußfurt
Personalamt

Kennwort „Stelle Hausmeister“
Bahnhofstraße 13
99634 Straußfurt

Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail eingehen, sind aus daten-
schutzrechtlichen Gründen nicht erwünscht und werden daher 
auch nicht berücksichtigt.

Bewerbungen von Schwerbehinderten und Gleichgestellten sind 
ausdrücklich erwünscht. Ein entsprechender Nachweis ist den Be-
werbungsunterlagen beizulegen.

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung ent-
stehen, werden nicht erstattet. Aus verwaltungstechnischen 
Gründen erfolgt keine Eingangsbestätigung. Eine Rücksendung 
der Bewerbungsunterlagen kann nur erfolgen, wenn ein ausrei-
chend frankierter und adressierter Rückumschlag beigefügt wur-
de. Anderenfalls werden die Unterlagen spätestens drei Monate 
nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Mit Abgabe ihrer Bewerbung stimmen Bewerber der Speicherung 
ihrer personenbezogenen Daten, soweit diese im Rahmen des 
Auswahlverfahrens benötigt werden, zu. Diese Daten werden aus-
schließlich für das Auswahlverfahren gespeichert und spätestens 
nach drei Monaten nach dessen Abschluss gelöscht.

Nähere datenschutzrechtliche Informationen nach Maßgabe des 
Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können im In-
ternet unter www.vgstraussfurt.de abgerufen werden.

Straußfurt, den 18.12.2023

gez. Bostelmann
Gemeinschaftsvorsitzende

Öffentliche Stellenausschreibung 		
der VG Straußfurt

In der Verwaltungsgemeinschaft Straußfurt ist zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt folgende Stelle:

Sachbearbeitung (m/w/d) im Bauamt
unbefristet neu zu besetzen.

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet:
•	 allgemeine Verwaltungsaufgaben
•	 verwaltungsseitige Begleitung von Baumaßnahmen im Hoch- 

und Tiefbaubereich, ggf. in Zusammenhang mit Fachplanungs-
büros (Ausschreibung, Submission, Auftragsvergabe, Bauüber-
wachung, Abrechnung, Gewährleistung)

•	 Inanspruchnahme und Abwicklung von gemeindlichen Förder-
maßnahmen für alle Projekte in der Gemeinde, Bearbeitung 
von Fördermittelangelegenheiten (z.B. Fördermittelanmeldung 
und -beantragung, Erstellung der Teil- und Schlussverwen-
dungsnachweise)

•	 Vorbereitung von Ingenieur- und Bauverträgen und deren 
haushalterische Abwicklung

Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach
Personalamt

Kennwort „Bewerbung SB Bürgerangelegenheiten“
Erfurter Straße 6

99195 Schloßvippach

Digitale Bewerbungen sind aus datenschutzrechtlichen Gründen 
nicht möglich. Bewerben Sie sich bitte auf postalischem Wege. 
Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail eingehen, werden nicht 
berücksichtigt.

Aus verwaltungstechnischen Gründen erfolgt keine Eingangsbe-
stätigung.

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Eingereichte Bewer-
bungsunterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn der 
Bewerbung ein ausreichend frankierter Freiumschlag beigefügt 
ist. Anderenfalls werden die Unterlagen zwei Monate nach Ab-
schluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Unsere datenschutzrechtlichen Informationen nach Maßgabe 
des Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können 
im Internet auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft 
Gramme-Vippach www.gramme-vippach.de unter den Rubriken 
„Verwaltung“ – „Datenschutz“ – „Informationen nach Art. 13 ff. 
DSGVO“ eingesehen werden.

Schloßvippach, den 20. Dezember 2023

gez. Andreas Müller
Erster stellv. Gemeinschaftsvorsitzender

Öffentliche Stellenausschreibung 		
der VG Straußfurt 

In der Verwaltungsgemeinschaft Straußfurt ist ab sofort folgende 
Stelle:

Hausmeister (m/w/d)
im Rahmen einer befristeten Krankheitsvertretung neu zu beset-
zen.

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet:
•	 Pflege, Reinigung und Instandhaltung der Grün- und Außenan-

lagen, inkl. Sicherstellung der Verkehrssicherheit
•	 Winterdienst (Einsatzzeiten auch in den Abend- und/oder frü-

hen Morgenstunden sowie an Wochenenden)
•	 Erledigung kleiner Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten 

im und am Gebäude
•	 Organisation Müllentsorgung
•	 Besorgungsfahrten

Eine Veränderung der Aufgabenzuordnung bleibt vorbehalten.

Unsere Anforderungen an Sie:
•	 handwerkliches Geschick und technisches Grundverständnis
•	 strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
•	 Bereitschaft zur Erledigung unterschiedlichster Aufgaben
•	 Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität 	

und Teamfähigkeit
•	 Besitz des Führerscheins für PKW wünschenswert
•	 körperliche Belastbarkeit
•	 Wohnortnähe wünschenswert

Das bieten wir Ihnen:
•	 eine tarifgerechte Eingruppierung nach TVöD gemäß Entgelt-

ordnung VKA
•	 eine befristete Stelle im Rahmen einer Krankheitsvertretung 

für voraussichtlich 6 Monate
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Nähere datenschutzrechtliche Informationen nach Maßgabe des 
Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können im In-
ternet unter www.vgstraussfurt.de abgerufen werden.

Straußfurt, den 18.12.2023

gez. Bostelmann
Gemeinschaftsvorsitzende

Öffentliche Stellenausschreibung 		
der VG Straußfurt 

In der Verwaltungsgemeinschaft Straußfurt ist zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt folgende Stelle:

Sachbearbeitung (m/w/d) 
im Ordnungswesen

Schwerpunkt ruhender Verkehr
unbefristet neu zu besetzen.

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet:
•	 Überwachung des ruhenden Verkehrs; Feststellung und Ahn-

dung von Halte- und Parkverstößen nach Maßgabe der StVO
•	 Durchsetzung der Satzungen und Verordnungen der Mitglieds-

gemeinden der VG Straußfurt und der VG Straußfurt selbst 
(bspw. Durchsetzung Ordnungsbehördliche Verordnung, Stra-
ßenreinigungssatzung, Straßensondernutzungssatzung)

•	 unterstützende Tätigkeiten im gesamten Sachgebiet des Ord-
nungswesens

Eine Veränderung der Aufgabenzuordnung bleibt vorbehalten.

Unsere Anforderungen an Sie:
•	 eine abgeschlossene Ausbildung zum Verwaltungsfachange-

stellten (m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung, idealer-
weise mit Berufserfahrung im kommunalen Bereich (Ordnungs- 
amt/Bürgerbüro)

•	 fundierte Kenntnisse im Verwaltungs-, Ordnungs- und Kom-
munalrecht (bspw. ThürKO, ThürOBG, ThürStrG, StVO, StVZO, 
StVG, OBV, Sondernutzungs- und Straßenreinigungssatzung) 
wünschenswert

•	 sicherer Umgang mit Office-Anwendungen, zusätzliche Anwen-
derkenntnisse im Regisafe und OWI21 wünschenswert

•	 erfolgreicher Abschluss eines Zertifikatlehrgangs als Kommu-
nale Ordnungs- und Vollzugsdienst-Fachkraft bzw. Bereitschaft, 
den Kommunalen Ordnungs- und Vollzugsdienst Lehrgang 
(TVS) zu absolvieren

•	 ausgeprägte mündliche und schriftliche Kommunikationsfähig-
keit sowie Durchsetzungsvermögen

•	 Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Konfliktfähigkeit, hohe Sozial-
kompetenz

•	 Flexibilität und Einsatzbereitschaft, auch außerhalb der regu-
lären Dienstzeiten; Bereitschaft zur Arbeit im Freien

•	 einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis
•	 Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung
•	 Besitz eines gültigen Führerscheins der Klasse B

Das bieten wir Ihnen:
•	 eine abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit
•	 eine unbefristete Stelle in Teilzeitbeschäftigung (25 Stunden)
•	 zusätzliche tarifliche Leistungen wie z.B. Jahressonderzahlung, 

betriebliche Altersvorsorge, monatliche Sachbezüge
•	 Anspruch auf 30 Tage Erholungsurlaub
•	 eine tarifgerechte Eingruppierung nach TVöD gemäß Entgelt-

ordnung VKA in die Entgeltgruppe 5

•	 Bearbeitung allgemeiner Rechts- und Verwaltungsangelegen-
heiten der Bauverwaltung

•	 aufgabenbezogene Zusammenarbeit mit politischen Gremien 
(Vorbereitung und Vollzug von Gemeinderatsbeschlüssen)

•	 stellvertretende Leitung der Bauverwaltung

Eine Veränderung der Aufgabenzuordnung bleibt vorbehalten.

Unsere Anforderungen an Sie:
•	 abgeschlossene Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt (FL II) 

(m/w/d); abgeschlossene Ausbildung zum staatlich geprüften 
Techniker (m/w/d) in der Fachrichtung Bautechnik; Meister im 
Bauhandwerk/Baugewerbe oder vergleichbare Ausbildung

•	 mindestens zweijährige Berufserfahrung im Bereich Hoch- 
und/oder Tiefbau wünschenswert

•	 gute Kenntnisse im öffentlichen Baurecht und Vergaberecht im 
Bauwesen

•	 sichere Anwendung der einschlägigen Vorschriften (z.B. VgV, 
VOB, HOA usw.)

•	 gute Kenntnisse im Bereich von EDV-Standardanwendungen 
(wünschenswert RegiSafe)

•	 Besitz des Führerscheins für PKW
•	 schnelle Auffassungsgabe, Zuverlässigkeit, Verantwortungs-

bewusstsein, Flexibilität, Durchsetzungsvermögen, Teamfä-
higkeit, bürgernahes und bürgerfreundliches Verhalten sowie 
Stresstoleranz

•	 Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung

Das bieten wir Ihnen:
•	 eine abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit
•	 eine unbefristete Stelle in Vollzeitbeschäftigung (39 Stunden)
•	 zusätzliche tarifliche Leistungen wie z.B. Jahressonderzahlung, 

betriebliche Altersvorsorge, monatliche Sachbezüge
•	 Anspruch auf 30 Tage Erholungsurlaub
•	 eine tarifgerechte Eingruppierung nach TVöD gemäß Entgelt-

ordnung VKA bis zur Entgeltgruppe 9a (in Abhängigkeit von per-
sönlichen Voraussetzungen und des beruflichen Abschlusses)

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugniskopien, Arbeitszeugnisse, etc.) senden Sie bitte bis zum 
15.02.2024 an folgende Adresse:

Verwaltungsgemeinschaft Straußfurt
Personalamt

Kennwort „Stelle Bauamt“
Bahnhofstraße 13
99634 Straußfurt

Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail eingehen, sind aus daten-
schutzrechtlichen Gründen nicht erwünscht und werden daher 
auch nicht berücksichtigt.

Bewerbungen von Schwerbehinderten und Gleichgestellten sind 
ausdrücklich erwünscht. Ein entsprechender Nachweis ist den Be-
werbungsunterlagen beizulegen.

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung ent-
stehen, werden nicht erstattet. Aus verwaltungstechnischen 
Gründen erfolgt keine Eingangsbestätigung. Eine Rücksendung 
der Bewerbungsunterlagen kann nur erfolgen, wenn ein ausrei-
chend frankierter und adressierter Rückumschlag beigefügt wur-
de. Anderenfalls werden die Unterlagen spätestens drei Monate 
nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Mit Abgabe ihrer Bewerbung stimmen Bewerber der Speicherung 
ihrer personenbezogenen Daten, soweit diese im Rahmen des 
Auswahlverfahrens benötigt werden, zu. Diese Daten werden aus-
schließlich für das Auswahlverfahren gespeichert und spätestens 
nach drei Monaten nach dessen Abschluss gelöscht.
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Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugniskopien, Arbeitszeugnisse, etc.) senden Sie bitte bis zum 
15.02.2024 an folgende Adresse:

Verwaltungsgemeinschaft Straußfurt
Personalamt

Kennwort „Stelle Ordnungsamt“
Bahnhofstraße 13
99634 Straußfurt

Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail eingehen, sind aus daten-
schutzrechtlichen Gründen nicht erwünscht und werden daher 
auch nicht berücksichtigt.

Bewerbungen von Schwerbehinderten und Gleichgestellten sind 
ausdrücklich erwünscht. Ein entsprechender Nachweis ist den Be-
werbungsunterlagen beizulegen.

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung ent-
stehen, werden nicht erstattet. Aus verwaltungstechnischen 
Gründen erfolgt keine Eingangsbestätigung. Eine Rücksendung 
der Bewerbungsunterlagen kann nur erfolgen, wenn ein ausrei-
chend frankierter und adressierter Rückumschlag beigefügt wur-
de. Anderenfalls werden die Unterlagen spätestens drei Monate 
nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Mit Abgabe ihrer Bewerbung stimmen Bewerber der Speicherung 
ihrer personenbezogenen Daten, soweit diese im Rahmen des 
Auswahlverfahrens benötigt werden, zu. Diese Daten werden aus-
schließlich für das Auswahlverfahren gespeichert und spätestens 
nach drei Monaten nach dessen Abschluss gelöscht.

Nähere datenschutzrechtliche Informationen nach Maßgabe des 
Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können im In-
ternet unter www.vgstraussfurt.de abgerufen werden.

Straußfurt, den 18.12.2023

gez. Bostelmann
Gemeinschaftsvorsitzende

Öffentliche Bekanntgabe des Veterinär- 	
und Lebensmittelüberwachungsamts

Aufhebung der tierseuchenbehördlichen Allgemein-
verfügung zum Schutz gegen die Geflügelpest bei 
Nutzgeflügel – Festlegung von Schutzmaßregeln zur 
Bekämpfung der Geflügelpest vom 22.11.2023, Az. 
508.119:2023/1

Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landrats- 
amtes Sömmerda erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

1.	 Die tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung zur Be-
kämpfung der Geflügelpest – Festlegung von Schutzmaßre-
geln zur Bekämpfung der Geflügelpest vom 22.11.2023, Az. 
508.119:2023/1, wird aufgehoben. 

2.	 Diese Allgemeinverfügung gilt an dem auf die ortsübliche Be-
kanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. Sie tritt am 
Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. 

Dr. Olma
Amtsleiterin

Bekanntmachung des Umweltamts 		
nach dem BImSchG

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 
123), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. 
Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist (BImSchG) 
i. V. m. dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 
540), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist (UVPG)

Feststellung zur UVP-Pflicht für das Vorhaben zur Errichtung und 
den Betrieb von 11 Windenergieanlagen am Standort der Ge-
markungen Kindelbrück und Günstedt – Bekanntgabe des Ergeb-
nisses der Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht nach § 7 
Abs. 1 S. 1 UVPG gemäß § 5 Abs. 2 UVPG

Die meridian neue Energien GmbH & Co. KG, Johann-Wendel-Str. 
22, 98529 Suhl, beantragt die immissionsschutzrechtliche Geneh-
migung gemäß § 4 BImSchG zur Errichtung und den Betrieb von 
11 Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe 
von mehr als 50 Metern (hier: Windpark Kindelbrück/Günstedt) 
gemäß Nr. 1.6.2 „V“ des Anhangs zur 4. BImSchV an den folgenden 
Standorten:

WEA-
Nr.

WEA-
Typ

Naben-
höhe (m) 
Gesamt-
höhe (m)

Gemarkung Flur Flur-
stücke

WEA01
Vestas
V162-

6.8/7.2

169 
250 Günstedt 6 5

WEA02
Vestas 
V162-

6.8/7.2

169 
250 Kindelbrück 3 230/105

WEA03
Vestas 
V162-

6.8/7.2

169 
250 Kindelbrück 3 227/112

WEA04
Vestas 
V162-

6.8/7.2

169 
250 Kindelbrück 3 132, 133

WEA05
Vestas 
V162-

6.8/7.2

169 
250 Kindelbrück 4 159

WEA06
Vestas 
V162-

6.8/7.2

169 
250 Kindelbrück 4 115, 116

WEA07
Vestas 
V162-

6.8/7.2

169 
250 Günstedt 1 348

WEA08
Vestas 
V162-

6.8/7.2

169 
250 Günstedt 6 253

WEA09
Vestas 
V162-

6.8/7.2

169 
250 Günstedt 1 342

WEA10
Vestas 
V162-

6.8/7.2

169 
250 Günstedt 1 262

WEA11
Vestas 
V162-

6.8/7.2

169 
250 Günstedt 1 197

Es handelt sich dabei um ein Vorhaben nach Nummer 1.6.2 A der 
Anlage 1 zum UVPG.

Nach § 7 Abs. 1 S. 1 UVPG i. V. m. der Nummer 1.6.2 A der Anlage 
1 zum UVPG ist für das Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls durchzuführen.

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass unter Be-
rücksichtigung der Kriterien gemäß Anlage 3 zum UVPG die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht notwendig ist.
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Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen werden nicht her-
vorgerufen. Im Einzelnen basiert die Entscheidung auf folgenden 
wesentlichen Gründen:
Es kann davon ausgegangen werden, dass durch das Vorhaben er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht hervorgerufen 
werden. Über den Einzelfall begründete Umweltauswirkungen, die 
über das normale Maß der üblichen Beeinträchtigungen von Wind- 
energieanlagen hinausgehen, sind nicht zu erwarten. Mit erheb-
lichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch einschließlich 
menschlicher Gesundheit, Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen, bio- 
logische Vielfalt und Landschaftsbild ist unter Berücksichtigung der 
vom Vorhabenträger vorgesehenen Vorkehrungen nicht zu rechnen. 
Weiterhin sind mit dem Vorhaben und dem bestimmungsgemä-
ßen Betrieb keine schädlichen Einwirkungen sowie Gefährdungen 
auf die im weiteren Umfeld befindlichen Biotope und Naturschutz-
gebiete zu erwarten.
Der Einsatz gefährlicher Stoffe im relevanten Rahmen findet nicht 
statt. Der Windenergieanlagen-Standort befindet sich in einem 
für die Windenergienutzung vorgesehenen Gebiet mit einem an-
gemessenen Abstand zur Wohnbebauung. Emissionsseitig (Schall/
Schatten) sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. Der 
Lage im archäologischen Relevanzgebiet kann durch Auflagen 
in der Genehmigung angemessen begegnet werden. Um natur-
schutzfachliche Vorgaben einzuhalten, werden die Windener-
gieanlagen entsprechend abgeschaltet. Eventuell auslaufende 
Schmierstoffe werden durch entsprechende Vorkehrungen auf-
gefangen. Durch entsprechende Anforderungen in der Geneh-
migung kann demnach insgesamt sichergestellt werden, dass 
erhebliche nachteilige Umwelteinwirkungen durch das Vorhaben 
ausgeschlossen werden.
Das Landratsamt Sömmerda als zuständige Behörde stellt gemäß 
§ 5 Abs. 1 UVPG auf Grundlage der Planunterlagen des Vorhaben-
trägers sowie eigener Informationen fest, dass keine Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vor-
haben besteht. Die Feststellung des Landratsamtes Sömmerda zur 
Entbehrlichkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung wird hiermit 
gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG öffentlich bekannt gemacht.
Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG ist diese Feststellung nicht selbstän-
dig anfechtbar.
Die Unterlagen für die Vorprüfung sowie das Protokoll über die 
Durchführung und das Ergebnis der Vorprüfung sind der Öffent-
lichkeit auf Antrag nach den Bestimmungen des Umweltinforma-
tionsgesetzes (UIG) i. V. m. dem Thüringer Umweltinformations-
gesetz (ThürUIG) ab dem 13.01.2024 im Landratsamt Sömmerda, 
Wielandstr. 4, 99610 Sömmerda zugänglich.

Rechtsgrundlagen:
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge, Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 
123), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. 
Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist (BImSchG)
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), die zu-
letzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBl. 
I S. 1799) geändert worden ist (4. BImSchV)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 394) geändert worden ist (UVPG)

Sömmerda, 28.12.2023	 Landratsamt Sömmerda
			   Umweltamt
			   Wielandstraße 4, 99610 Sömmerda
Im Auftrag

Noth
Sachgebietsleiter

Bekanntmachung des Landratsamts

Auslegung der Jahresabschlüsse, Ergebnisse der Prüfung der 
Jahresabschlüsse, der Lageberichte, sowie die beschlossene Ver-
wendung der Jahresüberschüsse bzw. die Behandlung der Jahres-
fehlbeträge nebst der Beteiligungsberichte für das Jahr 2022 der 
Umweltdienst Sömmerda GmbH und der Verwaltungsgesellschaft 
des ÖPNV Sömmerda mbH

Die Auslegung erfolgt in der Zeit

vom 15.01.2024 bis 22.01.2024 
zu den Sprechzeiten im Landratsamt Sömmerda, Bahnhofstraße 9, 
Zimmer 104a. Termine zur Einsichtnahme sind zu den Öffnungs-
zeiten der Kreisverwaltung möglich und vorab telefonisch oder 
per E-Mail zu vereinbaren.

Ansprechpartnerin:   Johanna Teichmüller
Telefonnummer:	      03634 354-201
E-Mail:		       johanna.teichmueller@lra-soemmerda.de

Sprechzeiten:
Montag: 		 8.00 - 11.30 Uhr 
Dienstag: 	 8.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch: 	 geschlossen 
Donnerstag:	 8.00 - 11.30 Uhr
Freitag: 		  8.00 - 11.30 Uhr

Bekanntmachung des Trinkwasserzweckverbands 
„Thüringer Becken“ gem. § 25 Abs. 4 ThürEBV

Beschluss-Nr. 59/2023
der Verbandsversammlung des TWZV 
„Thüringer Becken“ vom 18.09.2023

Bestätigung außer- und überplanmäßiger Ausgaben 
Investitionsplan 2022

Die Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Becken“ be-
schließt den abgeschlossenen Investitionsplan des Jahres 2022 
entsprechend dem Anlagennachweis 01.01.2022 bis 31.12.2022.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Verbandsräte lt. Verbandssatzung:		 18
Anwesende Verbandsräte:				    12
Ja-Stimmen:					     12
Nein-Stimmen:					       0
Enthaltungen:					       0
Befangene Mitglieder:				      0

Beschluss-Nr. 60/2023
der Verbandsversammlung des TWZV 
„Thüringer Becken“ vom 18.09.2023

Bestätigung Jahresabschluss 2022 des 
Trinkwasserzweckverbandes „Thüringer Becken“

Die Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Becken“ be-
schließt:
Die Verbandsversammlung stellt die Übertragungsbilanz zum  
1. Januar 2022 mit einer Bilanzsumme von 50.595.707,51 € in der 
vorgelegten Fassung fest.
Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss zum 31. 
Dezember 2022 mit einer Bilanzsumme von 51.409.551,65 € und 
einen Jahresverlust in der vorgelegten Fassung fest.
Der Jahresverlust wird in Höhe von -107.632,80 € festgestellt.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Verbandsräte lt. Verbandssatzung:		 18
Anwesende Verbandsräte:				    12
Ja-Stimmen:					     12
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Nein-Stimmen:					       0
Enthaltungen:					       0
Befangene Mitglieder:				      0

Beschluss-Nr. 61/2023
der Verbandsversammlung des TWZV
„Thüringer Becken“ vom 18.09.2023
Verwendung des Jahresergebnisses 

zum 31. Dezember 2022 des 
Trinkwasserzweckverbandes „Thüringer Becken“ 

Die Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Becken“ be-
schließt wie folgt:

Der vorgelegte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 
01.01.2022 bis 31.12.2022 des Trinkwasserzweckverbandes „Thü-
ringer Becken“ wird mit einem Jahresverlust von -107.632,80 € 
ermittelt. 

Der festgestellte Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetra-
gen.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Verbandsräte lt. Verbandssatzung:		 18
Anwesende Verbandsräte:				    12
Ja-Stimmen:					     12
Nein-Stimmen:					       0
Enthaltungen:					       0
Befangene Mitglieder:				      0

Beschluss-Nr. 63/2023
der Verbandsversammlung des TWZV 
„Thüringer Becken“ vom 18.09.2023

Erteilung Entlastung für den Verbandsvorsitzenden
und des Geschäftsstellenleiters 
des TWZV „Thüringer Becken“

Die Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Becken“ be-
schließt wie folgt:

Dem Verbandsvorsitzenden des TWZV „Thüringer Becken“, Herrn 
Ralf Hauboldt, und dem Geschäftsstellenleiter, Herrn Maik Weise, 
wird nach Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 des 
TWZV „Thüringer Becken“ Entlastung für das Jahr 2022 erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Verbandsräte lt. Verbandssatzung:		 18
Anwesende Verbandsräte:				    12
Ja-Stimmen:					     11
Nein-Stimmen:					       0
Enthaltungen:					       0
Befangene Mitglieder:				      1

Beschluss-Nr. 62/2023
der Verbandsversammlung des TWZV 
„Thüringer Becken“ vom 27.11.2023

Erteilung Entlastung für den Verbandsausschuss 
des TWZV „Thüringer Becken“

Die Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Becken“ be-
schließt wie folgt:

Dem Verbandsausschuss des Trinkwasserzweckverbandes „Thü-
ringer Becken“ wird nach Feststellung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2022 des TWZV „Thüringer Becken“ Entlastung für das Jahr 
2022 erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Verbandsräte lt. Verbandssatzung:		 18
Anwesende Verbandsräte:				    15
Ja-Stimmen:					     10
Nein-Stimmen:					       0
Enthaltungen:					       0
Befangene Mitglieder:				      5

Beschluss-Nr. 64/2023
der Verbandsversammlung des TWZV 
„Thüringer Becken“ vom 18.09.2023

Erteilung Entlastung für die Betriebsführerin 
Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda

Die Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Becken“ be-
schließt wie folgt:
Der Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda 
– vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Maik Weise – wird 
nach Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 des 
TWZV „Thüringer Becken“ Entlastung für das Jahr 2022 erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Verbandsräte lt. Verbandssatzung:		 18
Anwesende Verbandsräte:				    12
Ja-Stimmen:					     12
Nein-Stimmen:					       0
Enthaltungen:					       0
Befangene Mitglieder:				      0

Beschluss-Nr. 72/2023
der Verbandsversammlung des TWZV 
„Thüringer Becken“ vom 18.09.2022

Erteilung Entlastung für den Geschäftsführer der
 Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda

Die Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Becken“ be-
schließt wie folgt:

Dem Geschäftsführer der BeWA mbH Sömmerda wird nach Fest-
stellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 der Betriebsge-
sellschaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda Entlastung für 
das Jahr 2022 erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Verbandsräte lt. Verbandssatzung:		 18
Anwesende Verbandsräte:				    12
Ja-Stimmen:					     12
Nein-Stimmen:					       0
Enthaltungen:					       0
Befangene Mitglieder:				      0

Beschluss-Nr. 70/2023
der Verbandsversammlung des TWZV 
„Thüringer Becken“ vom 18.09.2023

Erteilung Entlastung für den Aufsichtsrat der 
Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda

Die Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Becken“ be-
schließt wie folgt:
Dem Aufsichtsrat der BeWA mbH Sömmerda wird nach Feststel-
lung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 der Betriebsgesell-
schaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda Entlastung für das 
Jahr 2022 erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Verbandsräte lt. Verbandssatzung:		 18
Anwesende Verbandsräte:				    12
Ja-Stimmen:					       9
Nein-Stimmen:					       0
Enthaltungen:					       0
Befangene Mitglieder:				      3

Beschluss-Nr. 71/2023
der Verbandsversammlung des TWZV 
„Thüringer Becken“ vom 18.09.2023

Erteilung Entlastung für den Aufsichtsratsvorsitzenden der 
Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda

Die Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Becken“ be-
schließt wie folgt:
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schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten 
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unse-
re Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen.

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 
zum 31. Dezember 2022 des Trinkwasserzweckverband „Thürin-
ger Becken“, Sömmerda, haben wir in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprü-
fer in Deutschland e.V., Düsseldorf, (IDW PS 450 n. F. (10.2021) und 
IDW PS 720) erstattet. 

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. dieses 
Prüfungsberichts wiedergegeben.

Erfurt, 11. September 2023

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Moka 		  gez. ppa. Hunold
Wirtschaftsprüfer		  Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluss und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 des Trinkwasserzweck-
verbandes „Thüringer Becken“ liegt nach Veröffentlichung im 
Amtsblatt für 2 Wochen in der Geschäftsstelle des Verbandes, 
Bahnhofstraße 28, 99610 Sömmerda, zu den öffentlichen Sprech-
zeiten aus.

Bekanntmachung der 11. Sitzung der Verbands-
versammlung des Zweckverbands Restabfall-
behandlung Mittelthüringen (ZRM) für die 
Wahlperiode 2019-2024

Die 11. Sitzung der Verbandsversammlung des ZRM in der Wahlpe-
riode 2019-2024 findet am Dienstag, den 16. Januar 2024, 17.00 
Uhr, im Sitzungssaal des Landratsamtes Ilm-Kreis, Ritterstraße 14, 
99310 Arnstadt statt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

Öffentlicher Teil
1.	 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschluss-

fähigkeit der Verbandsversammlung
2.	 Bestätigung der Tagesordnung 
3.	 Bestätigung des Protokolls der 10. Sitzung der Verbandsver-

sammlung am 13. September 2023 in Sömmerda, Anlage 1/1 
4.	 Beratung und Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2024, An-

lage 2/1 und Anlage 2/2
5.	 Informationen

Geschlossener Teil
6.	 Bestätigung des Protokolls des geschlossenen Teils der 10. Sit-

zung der Verbandsversammlung am 13. September 2023 in 
Sömmerda, Umlauf zur Sitzung

7.	 Beratung und Beschlussfassung zur Beauftragung des Wirt-
schaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses 2023, Tisch-
vorlage

8.	 Informationen

Enders
Verbandsvorsitzende

Dem Aufsichtsratsvorsitzenden der BeWA mbH Sömmerda, Herrn 
Ralf Hauboldt, wird nach Feststellung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2022 der Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser mbH 
Sömmerda Entlastung für das Jahr 2022 erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Verbandsräte lt. Verbandssatzung:		 18
Anwesende Verbandsräte:				    12
Ja-Stimmen:					     11
Nein-Stimmen:					       0
Enthaltungen:					       0
Befangene Mitglieder:				      1

B. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Wir haben zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des 
Trinkwasserzweckverbands „Thüringer Becken“, Sömmerda, für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 
in den diesem Bericht als Anlage I (Jahresabschluss) und Anlage II 
(Lagebericht) beigefügten Fassungen den am 11. September 2023 
in Erfurt unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk wie folgt erteilt: 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN 
ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Trinkwasserzweckverband „Thüringer Becken“, Sömmerda

PRÜFUNGSURTEILE
Wir haben den Jahresabschluss des Trinkwasserzweckverband 
„Thüringer Becken“, Sömmerda, — bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 so-
wie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden — geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Trinkwasserzweck-
verband „Thüringer Becken“ für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse
•	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-

lichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage des Verbands zum 31. 
Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und

•	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Verbands. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 
ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR 
DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
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Der Landrat informiert

Persönliche Vorsprachen im Landratsamt 	
bitte nach vorheriger Terminvereinbarung

Persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern sind zu 
den Öffnungszeiten der Kreisverwaltung möglich. Wir möchten 
Sie jedoch darum bitten, für persönliche Gespräche mit den je-
weiligen Sachbearbeitern vorab Termine zu vereinbaren. 

In der Kfz-Zulassungsbehörde und Fahrerlaubnisbehörde in 
der Wielandstraße 4 ist eine persönliche Vorsprache nur nach 
vorheriger Terminvergabe möglich. 

Termine können online auf www.lra-soemmerda.de 
(Bürgerservice) gebucht oder telefonisch unter 
03634 354-600 vereinbart werden.

Neuer Einführungskurs für ehrenamtliche 	
Betreuerinnen und Betreuer

Informationsveranstaltung 
am 17. Januar 2024

Das Team des ASB-Betreuungsvereins betreut seit vielen Jahren 
Menschen in unserem Landkreis, die aufgrund einer Krankheit 
oder Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten 
selbst zu besorgen. Eine weitere wichtige Aufgabe des Vereins ist 
die Gewinnung und Weiterbildung ehrenamtlich tätiger Betreue-
rinnen und Betreuer. 

Sie möchten die Angelegenheiten eines hilfebedürftigen Men-
schen regeln und konkret etwas Gutes tun? 

Wer sich dieses Engagement vorstellen kann, ist herzlich eingela-
den, einen Kurs zur Ausbildung zum/r ehrenamtlichen Betreuer/in 
zu absolvieren. Diese Ausbildungsreihe ist ein Gemeinschaftspro-
jekt der Betreuungsbehörde des Landratsamtes Sömmerda und 
des ASB-Betreuungsvereins. Sie soll Interessierten in sechs Mo-
dulen fundierte Kenntnisse im Betreuungsrecht vermitteln und 
damit für mehr Handlungssicherheit sorgen. 

Inhaltlich behandeln die einzelnen Module praxisnah Fragen, die 
im Verlauf einer Betreuung von Bedeutung sind. Die Ausbildung 
will systematisch auf die Tätigkeit als ehrenamtliche/r Betreuer/in 
vorbereiten. Jede/r Teilnehmer/in erhält im Juni 2024 nach erfolg-
reichem Durchlaufen der Ausbildungsmodule ein Zertifikat über 
die Teilnahme. 

Die Informationsveranstaltung zum Kurs findet am Mittwoch, 
den 17. Januar 2024 um 17.00 Uhr in den Räumen des ASB- 
Betreuungsvereins, Bahnhofstraße 2 in Sömmerda statt. 

Das erste Modul beginnt am Mittwoch, den 31. Januar 2024 um 
17.00 Uhr ebenfalls in den Räumen des ASB-Betreuungsvereins.

Bei Interesse an der Ausbildung sowie für Fragen zum Thema Be-
treuung steht Ihnen Frau Riemann vom ASB-Betreuungsverein un-
ter Tel. 03634 320960 gern zur Verfügung.

Für den Einführungskurs melden Sie sich bitte unter der angege-
benen Telefonnummer an.

Härtefallfonds für besondere Personengruppen

Antragsfrist bis 31. Januar 2024 verlängert

Um Härtefälle aus der Ost-West-Rentenüberleitung abzumildern, 
hat die Bundesregierung die Stiftung Härtefallfonds ins Leben 
gerufen. Der Härtefallfonds richtet sich an bestimmte Berufs- 

und Personengruppen aus der Ost-West-Rentenüberleitung, an 
Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sowie an jüdische Zuwan-
derinnen und Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion.

Betroffene können unter bestimmten Voraussetzungen eine pau-
schale Einmalzahlung von 2.500 bis 5.000 Euro erhalten, wenn sie 
mit ihren gesetzlichen Renten in der Nähe der Grundsicherung 
liegen. 

Im Einzelnen werden begünstigt, wenn die weiteren Vorausset-
zungen erfüllt sind:
•	 Beschäftigte bei der Deutschen Reichsbahn, der Deutschen 

Post oder im Gesundheits- und Sozialwesen,
•	 Pflegende von Familienangehörigen, die ihre Beschäftigung 

aufgegeben hatten,
•	 Beschäftigte in einer bergmännischen Tätigkeit in der Carbo-

chemie/Braunkohleveredlung, dienstlicher Aufenthalt im Aus-
land mit Ehegatten, für den die vorherige Beschäftigung aufge-
geben wurde,

•	 nach DDR-Recht Geschiedene mit mindestens einem Kind nach 
mindestens 10-jähriger Ehe,

•	 Balletttänzerinnen oder Balletttänzer (als Ausgleich für die von 
der DDR zugesagte „Ballettrente“),

•	 Spätaussiedlerinnen oder Spätaussiedler,
•	 jüdische Zuwandererinnen oder Zuwanderer aus der ehema-

ligen Sowjetunion bzw. deren Angehörige.

Die Leistung aus dem Härtefallfonds wird nur auf Antrag gezahlt. 
Die Antragsfrist endete ursprünglich am 30. September 2023. Die 
Bundesregierung hat in ihrer Kabinettsitzung am 11. Oktober 2023 
beschlossen, die Frist zu verlängern. 

Die Anträge können nunmehr noch bis zum 31. Januar 2024 an die 
Geschäftsstelle der Stiftung Härtefallfonds unter folgender Post-
anschrift gestellt werden:

Geschäftsstelle der Stiftung Härtefallfonds
44781 Bochum

Die E-Mail-Adresse lautet: gst@stiftung-haertefallfonds.de

Die kostenlose Telefonnummer für weitere Informationen lautet: 
0800 7241634.

Sprechzeiten der Geschäftsstelle sind von montags bis donners-
tags von 8.00 bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 bis 14.00 Uhr.

Antragsformulare zum Herunterladen und Informationen für An-
spruchsberechtigte finden Sie auf der Internetseite des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales unter folgendem Link: 

www.bmas.de/DE/Service/Presse/Meldungen/2023/
haertefallfonds-antragsformulare-liegen-vor.html

Unterstützung bei der Antragstellung gibt es auch von der 
Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Sömmerda: 

Alexandra Meckling
Tel.: 03634 354-419
E-Mail: gbfm@lra-soemmerda.de

Abfallkalender 2024

In dieser Ausgabe des Amtsblatts finden Sie die Leerungstermine 
aller Rest- und Bioabfallbehälter sowie der Wertstofftonnen (gelb 
und blau) im Landkreis. Außerdem stehen die Abfallkalender auf 
der Homepage des Landkreises Sömmerda zum Herunterladen zur 
Verfügung. Zudem finden Sie hier alle wichtigen Formulare zur An-
meldung, Tonnentausch, Sperrmüll und Elektroschrott.

Ebenso können Sie die Müll-App

oder unseren Online-Abfallkalender nutzen.	
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Informationen der Fahrerlaubnisbehörde 	
zum Führerscheinumtausch

Die Frist für den Führerscheinumtausch für die Jahr-
gänge 1965-1970 läuft nur noch bis zum 19.01.2024

Geburtsjahr des Fahr-
erlaubnisinhabers

Tag, bis zu dem der Führerschein
umgetauscht sein muss

vor 1953 19.01.2033

1953-1958 19.07.2022

1959-1964 19.01.2023

1965-1970 19.01.2024

1971 oder später 19.01.2025

Bei den ca. 28 Millionen ab dem 1. Januar 1999 ausgestellten Kar-
tenführerscheinen wird dann auf das Ausstellungsjahr abgestellt, 
da der Umtausch nach dem Alter der Dokumente erfolgen kann. 

Ausstellungsjahr Tag, bis zu dem der Führerschein 
umgetauscht sein muss

1999-2001 19.01.2026

2002-2004 19.01.2027

2005-2007 19.01.2028

2008 19.01.2029

2009 19.01.2030

2010 19.01.2031

2011 19.01.2032

2012-18.01.2013 19.01.2033

Entsprechende Anträge liegen in den Servicepunkten des Land-
ratsamts Sömmerda und bei den Stadtverwaltungen bzw. Verwal-
tungsgemeinschaften aus. Der Antrag kann auch über die Formu-
larsuche auf unserer Internetseite ausgedruckt werden.

Eine persönliche Vorsprache ist nach Terminverein- 
barung ebenso möglich – nutzen Sie dafür die Online- 
terminvergabe über www-lra-soemmerda.de => 
Terminvereinbarung 

Panzner
Amtsleiter

Sprechtag des Thüringer Bürgerbeauftragten	
in Sömmerda

Der Thüringer Bürgerbeauftragte, Dr. Kurt Herzberg, kommt zu 
einem Sprechtag nach Sömmerda. Bürgerinnen und Bürger wer-
den im Rahmen des Sprechtags beraten und können ihre Anlie-
gen vorbringen. Der Sprechtag findet statt am:

Dienstag, 20. Februar 2024
ab 9.00 Uhr

im Landratsamt Sömmerda,
Wielandstraße 4 (Raum 2.38)

99610 Sömmerda

Aus organisatorischen Gründen bitten wir darum, dass Interessier-
te zuvor einen persönlichen Gesprächstermin unter der Telefon-
nummer 0361 57 3113871 vereinbaren. Unterlagen zu den Anlie-
gen, wie etwa Bescheide oder andere Behördenschreiben, sollten 
zu den Terminen bereits mitgebracht werden. 

„Im Gespräch versuche ich, die Anliegen der Bürgerinnen und Bür-
ger zu klären und sie im Umgang mit Behörden zu unterstützen. 
Der direkte Austausch, das Miteinanderreden und das Interesse 
für die Belange der Bürgerinnen und Bürger, sind Kernpunkte mei-
ner Arbeit“, so Dr. Kurt Herzberg. Deshalb sei es ihm besonders 
wichtig, regelmäßig vor Ort in den Thüringer Kommunen Sprech-
tage anzubieten.

Der Thüringer Bürgerbeauftragte hilft in allen Fällen, in denen Bür-
gerinnen und Bürger von einer Handlung der öffentlichen Verwal-
tung betroffen sind. Jeder hat das Recht, sich mit seinem Anliegen 
an den Bürgerbeauftragten zu wenden. Der Bürgerbeauftragte 
hilft schnell und unbürokratisch bei der Suche nach einer einver-
nehmlichen Lösung, klärt schwierige Sachverhalte und erläutert 
rechtliche Zusammenhänge. Die Beratung ist kostenlos.

Bürgeranliegen können auch per E-Mail an post@buergerbeauf-
tragter-thueringen.de sowie schriftlich an das Postfach 90 04 55, 
99107 Erfurt gerichtet werden. 

Weitere Termine für Sprechtage sowie Informationen zur Arbeit 
des Bürgerbeauftragten finden Sie unter www.buergerbeauftrag-
ter-thueringen.de.

Nichtamtlicher Teil

Aus dem Landkreis

Landkreis zeichnete wieder die 			 
besten Schulsportler aus

Wenn am Ende eines Jahres die besten Schulsportler des ver-
gangenen Schuljahres geehrt werden, ist der Sparkassentreff in 
Sömmerda prall gefüllt. Da machte auch die Auszeichnungsveran-
staltung am 19. Dezember 2023 keine Ausnahme. Kein Wunder, 
haben doch zahlreiche junge Sportlerinnen und Sportler aus den 
Schulen des Landkreises bei Wettkämpfen auf Kreis- und Landes- 
ebene wieder vordere Platzierungen erreicht. 

Nach der Eröffnung der Veranstaltung durch den Fachberater für 
schulsportliche Wettbewerbe Carsten Seeber wandte sich Land-
rat Henning an die stolzen Schüler und Lehrer sowie an die zahl-
reichen Ehrengäste. Anhand einzelner Höhepunkte umriss er die 
herausragenden Leistungen der Wettbewerbe im vergangenen 
Schulportjahr und betonte, dass es ihm eine Freude sei, die jungen 
Talente persönlich für ihre erzielten Leistungen auszuzeichnen.

Schulsport, so der Landrat, könne nur erfolgreich sein, wenn es 
engagierte Lehrerinnen und Lehrer gibt, die die jungen Sportler 
fördern und fordern und darüber hinaus hohen Einsatz zeigen, 
wenn es um die Organisation und Betreuung der schulischen bzw. 
überregionalen Wettbewerbe geht. Deshalb ging sein besonderer 
Dank an die verantwortlichen Lehrkräfte und die Schulleitungen, 
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die trotz einer knappen Personaldecke und planerischer Schwie-
rigkeiten den Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an diesen 
Veranstaltungen ermöglicht haben.

Es freue ihn besonders, dass die Teilnehmerzahlen bei den Wett-
kämpfen rund um „Jugend trainiert für Olympia“ wieder stei-
gend sind. Besonders aktiv seien die drei Gymnasien im Land-
kreis sowie die Staatliche Gemeinschaftsschule „Albert Einstein“ 
Sömmerda. Das sei das Ergebnis des Engagements der dortigen 
Fachschaftsleiter Sport, so der Landrat. Mit tollen Leistungen zahl-
ten es ihnen unter anderem die Mädchen und Jungen des „Os-
kar Gründler“-Gymnasiums Gebesee zurück, die zwei zweite und 
einen vierten Platz bei Landesfinals erreichten. Auch die jungen 
Sportlerinnen und Sportler vom „Albert Schweitzer“-Gymnasium 
Sömmerda standen bei Landesfinals zweimal auf dem Treppchen.

Teilweise unbefriedigend sei hingegen die Beteiligung der Re-
gelschulen an den Wettkämpfen rund um „Jugend trainiert für 
Olympia“. Während die Regelschulen Schloßvippach und Elxleben 
wieder sehr aktiv waren und die Regelschule Buttstädt viel En-
gagement gezeigt hat und an alte Erfolge anknüpfen will, beteilig- 
ten sich die Regelschulen Kölleda und Straußfurt weiterhin nicht 
am Wettkampfgeschehen.

Die Leichtathleten der WK IV vom „Albert Schweitzer“-Gymnasium 
Sömmerda erreichten den 3. Platz im Landesfinale.

Erfreulich seien dagegen die steigenden Teilnehmerzahlen an den 
Grundschulen des Landkreises. Alle beteiligten sich am diesjäh-
rigen Crosslauf und fast alle am Zweifelderballpokal. Wachsender 
Beliebtheit erfreuen sich auch die Schwimm- und Leichtathle-
tik-Pokalwettbewerbe.

An den über 30 Kreisfinals nahmen insgesamt rund 2.600 Schüle-
rinnen und Schüler teil. Die teilnehmerstärksten waren die beiden 
Crossläufe mit fast über 900 Startern, die Fußballwettbewerbe 
mit ca. 250 Kickern, die Ballsportarten Volleyball, Basketball und 
Handball mit rund 700 Teilnehmern sowie die Grundschulwettbe-
werbe im Schwimmen, Leichtathletik und Zweifelderball mit rund 
700 Aktiven.

Landrat Harald Henning lobte das hohe sportliche und organi-
satorische Niveau der Veranstaltungen. Besonders bedankte er 
sich bei den Fachschaften Sport an den weiterführenden Schu-
len, namentlich Roland Tittlus (Fachschaftsleiter „Albert Schweit- 
zer“-Gymnasium Sömmerda), Evelyn Müller (Fachschaftsleiterin 
Thüringer Gemeinschaftsschule „Albert Einstein“ Sömmerda), 
Gabor Radli (Fachschaftsleiter „Oskar Gründler“-Gymnasium Ge-
besee), Sebastian Triller (Fachschaftsleiter „Prof.-Hofmann“-Gym-
nasium Kölleda) sowie bei Frank Löwe und Christopher Franke 
(Fachschaft Sport an der Regelschule Elxleben). 

Trotz großer Herausforderungen hätten auch die Lehrerinnen 
und Lehrer der Grundschulen einen tollen Job gemacht, würdigte 
Harald Henning deren Einsatz. In seinen Dank bezog er alle Schul-
leitungen im Landkreis ein und forderte sie auf: „Bitte weiter so!“
Die sportlichen Wettkämpfe und Wettbewerbe der Schülerinnen 
und Schüler seien zudem nicht möglich gewesen ohne die Un-
terstützung von Partnern. Deshalb dankte Harald Henning der 
Sparkasse Mittelthüringen für deren finanzielle Unterstützung. Er 
dankte außerdem dem ÖPNV Sömmerda für die Beförderung der 
Schüler zu den Wettkämpfen sowie den Mitarbeitern des Kreis-
sportbunds Sömmerda für deren Engagement.

Wotan Münch aus der Traumzauberbaumschule Weißensee wurde 
für besondere Leistungen für seine Schule geehrt.

In einer Vielzahl von Sportarten hatten die Schülerinnen und Schü-
ler im vergangenen Schuljahr nach besten Ergebnissen gestrebt. 
Ausgezeichnet wurden:
•	 die Leichtathleten der WK IV vom „Albert Schweitzer“-Gymnasi-

um Sömmerda für den 3. Platz im Landesfinale
•	 Wotan Münch aus der Traumzauberbaumschule Weißensee für 

besondere Leistungen für seine Schule
•	 die Beachvolleyballerinnen und -volleyballer vom „Oskar Gründ-

ler“-Gymnasium Gebesee für den 2. Platz im Landesfinale
•	 die Fußballerinnen der WK II vom „Prof.-Hofmann“-Gymnasium 

Kölleda für den 4. Platz im Landesfinale
•	 die Volleyballerinnen der WK IV vom „Oskar Gründler“-Gymna-

sium Gebesee für den 4. Platz im Landesfinale
•	 die Fußballer der WK IV von der „Geschwister Scholl“-Regel-

schule Weißensee für den 1. Platz im Schulamtsfinale
•	 die Fußballerinnen der WK IV vom „Oskar Gründler“-Gymnasium 

Gebesee für den 2. Platz im Landesfinale
•	 die Basketballer der WK IV vom „Albert Schweitzer“-Gymnasium 

Sömmerda für ihren 2. Platz im Landesfinale
Außerdem wurden die Sportlehrer Anne Hölzer und Andreas 
Schreck sowie die Schiedsrichter Lothar Janutsch und Ulf Knoll für 
ihre Verdienste um den Schulsport geehrt.

Als Erinnerung an diesen Vormittag versammelten sich zum 
Schluss alle Ausgezeichneten und Gäste vor dem Sparkassentreff 
zu einem Gruppenfoto. Musikalisch trugen Hanna Stockhaus mit 
Gesang und Karl Hofmeister am Piano zum Gelingen der Feier-
stunde bei.
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Nächster Meilenstein geschafft

Glasfaser-Direktanschlüsse für Bilzingsleben, 	
Kindelbrück und Weißensee zugeschaltet

Mit einem symbolischen Lichtfest am 19. Dezember 2023 in Wei-
ßensee ist der geförderte Glasfaserausbau in Teilen des Land-
kreises Sömmerda erfolgreich abgeschlossen worden. Die Thü-
ringer Netkom GmbH aus Erfurt hatte in der Region seit Sommer 
2022 ein modernes Glasfasernetz aufgebaut – das kommunale 
Unternehmen war mit dem Infrastrukturprojekt nach umfang-
reicher Ausschreibung beauftragt worden.

„Unsere Geduld hat sich gelohnt. Sieben Jahre nach dem ersten 
Beschluss des Kreistags, Fördermittel für den Breitbandausbau in 
den so genannten weißen Flecken zu beantragen, werden diese 
nun immer kleiner. Und anderthalb Jahre nach dem Spatenstich 
sind wir im Ausbaulos 1 nun auf der Zielgeraden“, freute sich Land-
rat Harald Henning. 

Auf dem Weg zum flächendeckenden Breitbandnetz kümmert sich 
der Landkreis darum, die unrentablen Lücken zu schließen. Einst 
unterversorgte Gebiete – also jene, wo ein eigenwirtschaftlicher 
Breitbandausbau über 30 Megabit auf absehbare Zeit nicht zu er-
warten ist – kommen bald in den Genuss einer Versorgung mit 
Hochgeschwindigkeits-Internet via Glasfaser.

„Dieser Weg war zwar nicht immer leicht und hat einen hohen 
bürokratischen Aufwand und viel Zeit und Nerven gekostet. Doch 
mit unserem Engagement schaffen wir die Grundlagen zur Stär-
kung der Region und der Zukunft der hier lebenden Menschen“, 
betonte der Landrat. 

In der Region Bilzingsleben, Kindelbrück und Weißensee hat die 
Thüringer Netkom unter anderem 114 Kilometer Glasfaserkabel 
neu verlegt und dabei rund 2,7 Millionen Euro für den Aufbau ei-
ner leistungsfähigen Glasfaserinfrastruktur investiert. Drei Schu-
len, 51 Unternehmen und Betriebe sowie 412 Haushalte werden 
jetzt schrittweise für das neue Glasfasernetz zugeschaltet. 

Möglich wird der Glasfaserausbau im Landkreis Sömmerda dank 
des „Bundesförderprogramms Breitband“, zu 100 Prozent geför-
dert durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur sowie den Freistaat Thüringen.

Weihnachtsvisite im Zeichen der Veränderung, 
der Aufmunterung und des Danks

Jedes Jahr an Heiligabend wollen die Sänger des Männergesang-
vereins Sömmerda ein bisschen heimelige Atmosphäre ins Kran-
kenhaus bringen und den Ärzten, dem Pflegepersonal aber auch 
in besonderem Maße den Menschen, die das Pech haben, Weih-
nachten im Krankenbett verbringen zu müssen, eine Freude be-
reiten. 

Begleitet werden sie dabei traditionell von Landrat Harald Hen-
ning, dem die Weihnachtsvisite eine besondere Herzensange-
legenheit ist und der diesen Anlass gerne nutzt, um den Patien-
tinnen und Patienten persönlich seine Genesungswünsche zu 
übermitteln und dem Personal für seinen Einsatz auch an den 
Feiertagen zu danken.

Erfreuen konnten sich die Patienten an diesem besonderen Tag an 
den harmonischen Weihnachtsweisen des Männergesangvereins 
Sömmerda. Der beliebte Chor trug mit seinen besinnlichen Liedern 
weihnachtliche Stimmung in Gänge und Zimmer.

Coronabedingt musste die Weihnachtsvisite in den vergangenen 
drei Jahren ganz abgesagt werden oder fand ohne musikalische 
Begleitung statt. Doch am 24. Dezember 2023 konnte die langjäh-
rige Tradition fortgesetzt werden und der Chor durfte auf den ein-
zelnen Stationen des KMG-Klinikums Sömmerda endlich wieder 
bekannte Weihnachtslieder anstimmen. 

Währenddessen besuchte Landrat Harald Henning gemeinsam mit 
Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt, der Krankenhaus-Ge-
schäftsführerin Diana Richter, dem ärztlichen Direktor Dr. Peter 
Brandt, Pflegedienstleiterin Antje Rottdorf und leitenden Ärzten 
die einzelnen medizinischen Abteilungen, um den Patienten eine 
kleine Aufmerksamkeit zu überreichen und ihnen persönlich ein 
gesegnetes Weihnachtsfest sowie baldige Genesung zu wünschen.

Wie Schwester Sabrina und dem Team der Unfall- und Wirbelsäu-
lenchirurgie dankte Landrat Harald Henning dem ganzen Kollegi-
um des KMG-Klinikums für dessen Einsatz zum Wohle der Men-
schen im Landkreis.



Amtsblatt  Landkreis Sömmerda  Nr. 01 / 10.01.2024  Seite 24

Vor Beginn des Rundgangs hatten Dr. Brandt sowie Landrat und 
Bürgermeister die Leistungen der Krankenhausmitarbeiter gewür-
digt. Die Bauarbeiten bei laufendem Betrieb seien eine außerge-
wöhnliche Belastung für Patienten und Personal, das trotz aller 
Beeinträchtigungen die medizinische Versorgung gewährleiste. 

Mit dem Baulärm verbunden sei aber auch das positive Signal, 
dass am Klinikstandort investiert wird und dies zum Erhalt des 
Sömmerdaer Krankenhauses beiträgt, betonte Harald Henning. 
Auch mit der baldigen Inbetriebnahme des langersehnten MRT 
und CT verbesserten sich die technischen Rahmenbedingungen 
im Klinikum, freuten sich Henning und Hauboldt und wünschten 
für die Zeit des Umbaus viel Kraft.

Vereine und Verbände

Abschluss des Buchprojekts „Hamster Eduard	
und seine Abenteuer im Bienenstock“ 

Am 19. Dezember 2023 fand im Verkehrszentrum der Kreisver-
kehrswacht Sömmerda e.V. das diesjährige Buchprojekt seinen 
feierlichen Abschluss. Schülerinnen und Schüler des Oskar-Gründ-
ler-Gymnasiums hatten mit ihren Bildern der Geschichte des 
„Hamsters Eduard“ eine bildliche Darstellung gegeben und er-
hielten dafür als Erinnerung das gestaltete Buch sowie einen Ku-
gelschreiber. Der Landkreis Sömmerda unterstützte das Projekt 
über die Kinder- und Jugendförderung. 

Die Bücher sind nur erhältlich bei der Kreisverkehrswacht Söm-
merda e.V.  im Verkehrszentrum in der Straße der Einheit 25 sowie 
in der Sömmerdaer Touristikinformation in der Marktstraße 1-2 in 
Sömmerda. Die Kreisverkehrswacht dankt allen Projektbeteiligten 
für ihr Mitwirken. 

Kreisverkehrswacht Sömmerda e.V.

Seniorenweihnachtsfeier im 			 
Mehrgenerationenhaus Kindelbrück

„Gemütlich das Jahr ausklingen lassen“: Unter diesem Motto ver-
brachten Seniorinnen und Senioren mit dem Team des Mehrge-
nerationenhauses Kindelbrück zur Weihnachtsfeier einige besinn-
liche Stunden. 

Bei anregenden Gesprächen und einem offenen Austausch wur-
den köstliche Plätzchen und Stollen verspeist. Die Kindertages-
stätte Sonnenland des THEPRA Landesverbandes bereicherte den 
Nachmittag mit einem bezaubernden Programm. Anschließend 
durften alle Beteiligten eine beeindruckende Tanzeinlage der 
Kindertanzgruppe des Kindelbrücker Karnevalvereins bestaunen. 
Abgerundet wurde die Feier durch das gemeinsame Singen von 
Weihnachtsliedern. 

Es war eine schöne Gelegenheit, sich auf die bevorstehenden 
Weihnachtsfeiertage einzustimmen und das vergangene Jahr Re-
vue passieren zu lassen. Wir möchten uns bei allen Besucherinnen 
und Besuchern für 2023 bedanken und blicken mit Vorfreude auf 
das bevorstehende neue Jahr.

Das Team des Mehrgenerationenhauses Kindelbrück

Nachweihnachtsfeier für Kölledaer Senioren

Die Seniorinnen und Senioren in Kölleda feierten am 27. Dezem-
ber 2023 im Alten Amtshaus eine schöne Nachweihnachtsfeier, 
die von der Freiwilligen Feuerwehr Kölleda sowie dem Verein „Ge-
meinsam für Kölleda“ in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des 
ASB organisiert wurde.

Gegen 12.00 Uhr begann die Feier mit einer Erbsensuppe aus der 
Gulaschkanone – natürlich mit Wiener Würstchen. Im anschlie-
ßenden Programm trugen zwei Schulkinder Weihnachts- und 
Winterlieder vor, während Frau Friedrich zwei zu Weihnachten 
passende Geschichten vorlas. Eine Schülerin des Kölledaer Gym-
nasiums erfreute mit Gesang und Gitarrenspiel. Zur Kaffeezeit 
wurden Waffeln gebacken. 

Nicht zu vergessen ist auch die schöne Tombola, die für alle Senio- 
ren ein Geschenk bereithielt. Für die Unterstützung zur Ausgestal-
tung der Feierlichkeit bedanken wir uns beim Verein „Gemeinsam 
für Kölleda“. 

Die Frauen der Kreativgruppe Kölleda

Gitarrengruppe sucht Mitspieler

Die Gitarrengruppe des Förder-
vereins „Altes Gutshaus Tun-
zenhausen“ e.V. sucht Mitspie-
ler. Unser Repertoire besteht 
aus eigenen Arrangements der 
Musik verschiedener Epochen; 
klassisch und volkstümlich, Pop 
von Tango bis Cha Cha, Beatles, 
Abba, Michael Jackson u.a.

Die aktuelle Besetzung besteht 
aus Konzertgitarren und einem 
E-Bass. Wir sind 12 Spieler 
(m/w) und proben wöchentlich 
für zwei Stunden (donnerstags 
von 16.00 bis 18.00 Uhr im Al-
ten Gutshaus Tunzenhausen, 

Internet: www.tunzenhausen-gutshaus.de).

Wer schon mal Gitarrenunterricht hatte bzw. einfache Melodien 
nach Noten spielen kann und Freude am Musizieren hat, ist bei 
uns richtig. Ansprechpartner Walter Zietzling ist erreichbar per 
E-Mail an: Gitarren-Tunzenhausen@gmx.de.
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Veranstaltungshinweise

Weihnachtsbaumverbrennen in Wundersleben

Neujahrskonzert im Alten Gutshaus

Karneval in Witterda

Tag der Sauna
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Das SFZ Sömmerda informiert

Montag
14.30 Uhr 	 Kindergeburtstag (nach Voranmeldung)
15.00 Uhr	 Wir basteln mit euch

Dienstag
15.00 Uhr 	 Töpfern
15.30 Uhr	 Training Modern Dance

Mittwoch
15.30 Uhr 	 Training Tanzzwerge
15.30 Uhr	 Theater
16.00 Uhr	 Training Dance Kids

Donnerstag
13.00 Uhr	 Schlagzeug
15.00 Uhr	 Wir werkeln mit euch
15.00 Uhr	 Kino (1 x im Monat)
15.30 Uhr 	 Training Dance Girls

Freitag
14.30 Uhr	 Kindergeburtstag (nach Voranmeldung)

Montag bis Freitag jeweils ab 13.00 Uhr:
Wir helfen euch bei den Hausaufgaben. Für Recherchen im Inter-
net könnt ihr den Computerraum nutzen.

Wir spielen, malen, singen, toben, basteln mit euch. Bringt euer 
Lieblingsspielzeug mit oder sprecht uns an. Wir sind für alles offen.

Die Kinderbibliothek (Tel.: 621218) im SFZ ist immer Dienstag und 
Donnerstag von 13.00 bis 18.00 Uhr für die jungen Leser geöffnet.

Wir freuen uns auf euren Besuch!
Euer SFZ

 Kontakt
Schüler-Freizeit-Zentrum

Kölledaer Straße 30, 99610 Sömmerda 
Tel.: 03634 622050

E-Mail: sfz@stadt-soemmerda.de 

Soziokulturelles Zentrum Kölleda

Montag
13.00-17.00 Uhr	 Gemeinsam Lernen
13.30-16.00 Uhr	 Chor mit Egon

Dienstag
13.30-16.00 Uhr	 Kreativnachmittag
15.00-16.30 Uhr	 Gemeinsam Kochen (3 Euro pro Kind)
15.00-17.00 Uhr	 Familiencafé (alle zwei Wochen, ungerade KW)
17.30-19.00 Uhr	 Familienfilzen mit Liesa (6 Euro pro Person)
17.30-19.00 Uhr	 TonArt (5 Euro + Materialkosten)

Mittwoch
13.30-16.00 Uhr	 Romménachmittag
13.30-15.30 Uhr	 Psychosoziale Beratung 				  
		  (alle zwei Wochen, ungerade KW)
14.30-16.00 Uhr	 Kindertöpferkurs 	 (4 Wochen im Block, 		
		  pro Kurs 20 Euro)

Donnerstag
09.00-11.00 Uhr	 Seniorenfit mit Fit4Fam 
		  (Anmeldung unter Tel. 0172 9092592)
13.00-16.30 Uhr	 ThINKA
13.00-17.00 Uhr	 Freizeit, wie du sie willst
13.30-16.00 Uhr	 Kaffeeplausch
16.30-18.30 Uhr	 Yoga mit Hannelore Hübscher sowie
18.30-20.00 Uhr	 Yoga mit Hannelore Hübscher
		  (Anmeldung unter Tel. 0179 2439726)

Freitag
ab 10.00 Uhr	 Tafelausgabe
15.00-18.00 Uhr	 Kindergeburtstage
		  80 Euro inkl. Verpflegung, max. 8 Kinder
		  Termin nach Vereinbarung

Informationen 
direkt im Alten Amtshaus – Soziokulturelles Zentrum Kölleda

Markt 25, 99625 Kölleda 
oder telefonisch unter: 03635 4389811/-12

Familienzentrum Sömmerda

Montag
10.30-11.30 Uhr	 Seniorensport
10.00 Uhr	 Kunst- und Malkurs
13.00-15.00 Uhr	 Sprechstunde ASD
15.30-17.00 Uhr	 Töpfern für Kinder
15.00-17.00 Uhr	 Interkulturell kreativ sein
17.30-19.30 Uhr	 Nähkurs für Erwachsene

Dienstag
14.00-16.00 Uhr	 Hausaufgabenhilfe
15.00-16.30 Uhr	 Küchenwerkstatt
15.00-17.00 Uhr	 Malraum für Kinder
17.00-19.00 Uhr	 Töpfern für Erwachsene
18.30-20.00 Uhr	 Entspannungskurs

Mittwoch
09.00-11.00 Uhr	 Krabbelgruppe ab dem 1. Monat
13.00-15.00 Uhr	 PEKiP von 4 bis 6 Monaten
15.00-17.00 Uhr	 Nähkurs für Kinder
17.00-18.00 Uhr	 Dance mit Miles Shane ab 10 Jahre
18.00-19.00 Uhr	 Dance mit Miles Shane (Erwachsene)

Donnerstag
09.15-10.45 Uhr	 Rückbildungskurs
09.30-11.30 Uhr	 Nähkurs für Erwachsene
13.00-14.30 Uhr	 PEKiP von 6 Wochen bis 3 Monaten
14.00-17.00 Uhr	 Seniorencafé
15.00-17.00 Uhr	 Zwergencafé (alle zwei Wochen, gerade KW)

Freitag
09.30-11.00 Uhr	 PEKiP von 7 bis 9 Monaten
10.00-12.00 Uhr	 Töpfern für Senioren
15.00-18.00 Uhr	 Repair-Café (1. Freitag im Monat)
15.00-18.00 Uhr	 Kindergeburtstage
		  80 Euro inkl. Verpflegung, max. 8 Kinder
		  Termin nach Vereinbarung

Kontakt
ASB-Familienzentrum

Lucas-Cranach-Straße 20a
99610 Sömmerda

Tel.: 03634 612518
E-Mail: familienzentrum@asb-soemmerda.de

Netzwerk Regenbogen e.V. und die 		
Tafel Sömmerda/Buttstädt/Kölleda

Angebote und Öffnungszeiten
Am Rothenbach 45, 99610 Sömmerda
Tel. 03634 692519, Fax 03634 316921

Montag, 15.01.

08.00-16.00 Möbelkiste
Tel.: 03634 317324 Thomas-Müntzer-Str. 3
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08.00-16.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe 
Sömmerda – Gelb Am Rothenbach 45

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe 
Sömmerda – Rot Am Rothenbach 45

Dienstag, 16.01.

08.00-16.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe 
in Buttstädt

Tel.: 036373 998794
Kirchstraße 2

Mittwoch, 17.01.

08.00-16.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

14.00-16.00 Kaffeerunde Am Rothenbach 45

Donnerstag, 18.01.

08.00-17.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-17.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-17.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe 
in Buttstädt Kirchstraße 2

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe 
Sömmerda – Grün Am Rothenbach 45

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe 
Sömmerda – Orange Am Rothenbach 45

Freitag, 19.01.

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe 
in Kölleda

Soziokulturelles 
Zentrum, Markt 25

Alle Veranstaltungen im Landkreis 		
Sömmerda	finden Sie auch online!

Auf unserer Website 

www.lra-soemmerda.de 
→ Veranstaltungen im Thüringer Becken

werden alle bekannten kleinen und großen Veranstaltungen, 
die im Landkreis stattfinden, veröffentlicht. 

Sollte Ihre Veranstaltung noch nicht dabei sein, können Sie 
uns diese gerne melden, per E-Mail: kultur@lra-soemmerda.de 
oder Tel.: 03634 354-410.

Sportnachrichten

Neues von der DRK Wasserwacht Sömmerda

Die Wasserwacht Sömmerda holte sich beim Chem-
nitzer Wettkampf den 3. Platz in der Gesamtwertung

Am 18. November 2023 veranstaltete die Wasserwacht Chemnitz 
ihren alljährlichen Einzelwertungswettkampf. Neun Mannschaften 
mit etwa 200 Startern aus weiten Teilen Deutschlands nahmen teil 

und auch die Wasserwacht Sömmerda war dabei. Mit 28 Startern 
und unseren zwei Trainern Antje und Thomas Koch kämpften wir 
um Siege in der Einzelwertung und um den Wanderpokal. 

Pro Starter gab es drei Dis-
ziplinen: 50 m Brust (AK 1 
& 2) bzw. 100 m Flossen-
schwimmen (AK 3-7), 50 
m kombiniertes Tauchen 
und 50 m Retten. Diese 
drei Disziplinen werden in 
Punkte umgerechnet und 
dann zusammengezählt. 

Insgesamt holten wir drei-
mal den 3. Platz (Bjarne 
Schmidt, Henry Butz, 
Lea-Celine Schleicher), 
zweimal den 2. Platz (Josh 
Noa, Merle Stransky) 
und einmal den 1. Platz 
(Wieland Schmidt). 

In der Mannschaftswertung werden die Punkte der Einzelwertung 
der Starter der Mannschaften zusammengezählt und wir belegten 
schließlich den 3. Platz. Es war also ein erfolgreicher Tag für alle 
Schwimmer und Mannschaften.

Anbaden in Leubingen

Mit einem gewagten Sprung ins kühle Nass der Kiesgrube Leubin-
gen begrüßten die hartgesottenen Rettungsschwimmer der DRK 
Wasserwacht Sömmerda am 1. Januar 2024 das neue Jahr und 
bewiesen einmal mehr, dass sie zu jeder Jahreszeit einsatzbereit 
sind.

Finn Sengewald
DRK Wasserwacht Sömmerda
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Wissenswertes

Aufruf zur Teilnahme am 28. Wettbewerb 	
„Unser Dorf hat Zukunft“ 2024-2025

Nach dem hervorragenden Silberrang mit Sonderpreis für Burg- 
lemnitz im Bundesfinale im Juni 2023 startet nun der Aufruf für 
den 28. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2024-2025. Für den 
nächsten Regionalwettbewerb sind erneut alle Thüringer Dorfge-
meinschaften aufgerufen, ihre Ortschaft selbstbewusst zu präsen-
tieren.

Gesucht werden Dörfer und Dorfgemeinschaften mit bis zu 3.000 
Einwohnern. Im Mittelpunkt steht das bürgerschaftliche Engage-
ment bei der Umsetzung kreativer Ideen zur ganzheitlichen Ent-
wicklung des Dorfes. Dabei werden nicht nur die sichtbar erreich-
ten Erfolge bewertet, sondern bereits eingeleitete Schritte für 
eine weitere ganzheitliche Dorfentwicklung. Vereine, Initiativen 
oder Gemeindevertretungen können ihre Dörfer für den Wettbe-
werb anmelden.

Der Regionalwettbewerb 2024 ist die erste Stufe im Wettbewerb 
„Unser Dorf hat Zukunft“. Die Gewinnerdörfer qualifizieren sich 
zur Teilnahme am Landeswettbewerb 2024 und möglicherweise 
für den Bundeswettbewerb 2025. Anmeldeschluss für den 28. 
Wettbewerb ist der 31. März 2024. 

Beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gibt es verschiedene 
Bewertungsbereiche wie Entwicklungskonzepte, soziale und kul-
turelle Aktivitäten, Baugestaltung, Natur und Umwelt. Darüber 
hinaus zählt der Gesamteindruck sowie das Engagement der Dorf-
gemeinschaft bei der Gestaltung eines individuellen Dorf- und 
Landschaftscharakters.

Ausschreibung zum 28. Wettbewerb 
„Unser Dorf hat Zukunft“ 2024-2025

Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft ruft ge-
meinsam mit den Ländern und Verbänden zum Wettbewerb „Un-
ser Dorf hat Zukunft“ auf. 

1. Was sind die Ziele? 
Gesucht werden Dörfer, die sich als Gemeinschaft dafür einsetzen 
wollen, dass ihr Ort attraktiv und lebenswert ist und bleibt. 

2. Teilnahmebedingungen – Wer darf mitmachen?
Teilnahmeberechtigt sind räumlich geschlossene Gemeinden oder 
Gemeindeteile mit überwiegend dörflichem Charakter mit bis zu 
3.000 Einwohnern sowie Gemeinschaften von benachbarten Dör-
fern. Dabei sind Anmeldungen von Vereinen, Initiativen oder Ge-
meindevertretungen möglich. Eine Gemeinde kann mit mehreren 
Ortsteilen im Wettbewerb vertreten sein.

3. Durchführung und Termine
Träger des Wettbewerbs ist das Thüringer Ministerium für Infra-
struktur und Landwirtschaft (TMIL). Anmeldungen zum Regional-
wettbewerb erfolgen bis zum 31.03.2024 bei der jeweils zustän-
digen Zweigstelle des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum (TLLLR). Die Regionalwettbewerbe werden 
bis Juli 2024 abgeschlossen. 

4. Auszeichnungen und Preisgelder
Den Siegern und Teilnehmern am Regional- und Landeswettbe-
werb werden Auszeichnungen verliehen. 

5. Was wird bewertet?
Die Leistungen der Dörfer werden vor dem Hintergrund ihrer je-
weiligen Ausgangslage und der Möglichkeiten der Einflussnahme 

der Dorfgemeinschaft bewertet. Dabei werden folgende Bewer-
tungsbereiche betrachtet:

•	 Entwicklungskonzepte, wirtschaftliche Initiativen, Beiträge zur 
Verbesserung der Infrastruktur. 

•	 Soziale und kulturelle Aktivitäten. 

•	 Baugestaltung, Natur & Umwelt. 

Zusätzlich zu diesen Fachbewertungsbereichen werden der Ge-
samteindruck und das Engagement der Dorfgemeinschaft beur-
teilt.

6. Ansprechpartner 
Fragen zu den drei Regionalwettbewerben können an die jewei-
ligen Zweigstellen des Thüringer Landesamt für Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum (TLLLR) in Gera, Gotha und Meiningen ge-
richtet werden. 

Nähere Informationen insbesondere zu den jeweiligen Ansprech-
partnern und das Anmeldeformular finden Sie unter:

https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/
unsere-themen/laendlicher-raum

Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Sie sind krank und Ihre Arztpraxis hat zu?
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